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Leitsatz

1. Neben einem Anfechtungsantrag in Bezug auf eine Abschiebungsanordung nach § 34a 
Abs. 1 Satz 1 AsylVfG ist ein auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. den 
subsidiären Schutzstatus gerichteter Verpflichtungsantrag nicht statthaft. Ebenso wenig ist 
ein auf die Fortführung des Asylverfahrens gerichteter Verpflichtungsantrag zulässig.

2. Das Asylverfahren in Italien leidet weder nach der geltenden Rechtslage noch nach der 
Rechtspraxis unter systemischen Mängeln.

3. Die Frist für die Stellung des Aufnahmeersuchens nach Art. 17 Abs. 1 VO Dublin II 
begründet im Ausgangspunkt kein subjektives Recht der Asylantragsteller. Wurde jedoch 
während des Zeitraums, während dessen die Bundesrepublik Deutschland infolge einer 
Fristversäumung zuständiger Mitgliedstaat war, eine zulässige und eine konkrete 
Sachprüfung des Asylgesuchs durch das Verwaltungsgericht eröffnende Untätigkeitsklage 
erhoben, so kann die später erteilte Zustimmung des anderen Mitgliedstaats eine 
Sachprüfung nicht mehr verhindern. Das Gleiche gilt, wenn das Bundesamt bereits von sich 
aus in eine Sachprüfung eingetreten war.

4. Die Abschiebungsanordnung nach § 34a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 27a AsylVfG ist keine 
Rückkehrentscheidung im Sinne der Rückführungsrichtlinie.
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A 11 S 1721/13

VERWALTUNGSGERICHTSHOF
BADEN-WÜRTTEMBERG

Im Namen des Volkes 
Urteil 

   
In der Verwaltungsrechtssache

- Kläger -
- Berufungsbeklagter -

prozessbevollmächtigt:

gegen

Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch den Bundesminister des Innern,
dieser vertreten durch den Leiter des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge,
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, Az: 

- Beklagte -
- Berufungsklägerin -

wegen Asyl und Gewährung internationalen Schutzes
hier: Überstellung nach Italien

hat der 11. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Funke-Kaiser, die Richterin 
am Verwaltungsgerichtshof Dr. Bauer und die Richterin am Verwaltungsge-
richtshof Schiller auf die mündliche Verhandlung

vom 16. April 2014

für Recht erkannt:
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Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Stutt-
gart vom 17. Juni 2013 (A 12 K 331/13) geändert. 

Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens beider 
Rechtszüge.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand 

Der 1985 geborene Kläger ist Staatsangehöriger von Pakistan und gehört zu 

den Punjabi. Er verließ nach seinen Angaben Pakistan am 25.02.2012 und 

kam am 26.03.2012 nach Italien, wo er erkennungsdienstlich behandelt wur-

de. Am 03.06.2012 reiste er nach seinen Angaben auf dem Landweg über die 

Schweiz oder Frankreich nach Deutschland.

Am 18.06.2012 stellte er einen Asylantrag. Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge stellte daraufhin am 18.10.2012 ein auf Art. 16 Abs. 1  lit. c i.V.m. 

Art. 20 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 vom 18.02.2003 (ABl. Nr. L 50, 

1 - VO Dublin II) gestütztes Wiederaufnahmeersuchen an Italien. Am 

30.11.2012 erfolgte die Zustimmung Italiens zur Rücküberstellung des Klä-

gers.

Mit Bescheid vom 03.12.2012 erklärte das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge den Asylantrag für unzulässig und ordnete die Abschiebung des 

Klägers nach Italien an. Ein Zustellungsnachweis befindet sich nicht bei den 

Akten; jedenfalls wurde der Bescheid mit einem Begleitschreiben vom 

15.01.2013 zur Post gegeben. Die für den 31.01.2013 vorgesehene Überstel-

lung nach Italien konnte nicht durchgeführt werden, da der Kläger nicht ange-

troffen wurde.

Am 28.01.2013 erhob der Kläger Klage und machte geltend, eine Abschie-

bung nach Italien sei nicht zulässig. Er habe in Italien gar keinen Asylantrag 

gestellt. Auch bestehe die Gefahr der unmenschlichen und erniedrigenden 
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Behandlung in Italien. Die Beklagte hätte von ihrem Selbsteintrittsrecht Ge-

brauch machen müssen. 

Mit Beschluss vom 14.03.2013 (A 12 K 332/13) ordnete das Verwaltungsge-

richt die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die im Bescheid des Bun-

desamts für Migration und Flüchtlinge vom 03.12.2012 enthaltene Abschie-

bungsanordnung an und gab der Beklagten auf, dem Regierungspräsidium 

Karlsruhe die Anordnung der aufschiebenden Wirkung mitzuteilen.

Die Beklagte trat der Klage entgegen.

Mit Urteil vom 17.06.2013 hob das Verwaltungsgericht den Bescheid vom 

03.12.2012 auf und verpflichtete die Bundesrepublik Deutschland auf den 

ausdrücklichen Antrag des Klägers, sein Asylverfahren fortzuführen. Zur Be-

gründung führte es aus: Zwar sei Italien der zuständige Mitgliedstaat. Aller-

dings leide das Asylsystem Italiens unter sog. systemischen Mängeln im Sin-

ne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, sodass die Bundes-

republik von ihrem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen müsse.

Auf den rechtzeitig gestellten Antrag der Beklagten ließ der Senat durch Be-

schluss vom 14.08.2013 die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung zu.

Am 05.09.2013 hat der Beklagte unter Stellung eines Antrags die Berufung 

begründet: Zunächst sei davon auszugehen, dass das Zuständigkeitsregime 

der Dublin-Verordnung keine subjektiven Rechte der Asylbewerber begründe. 

Im Übrigen gelte nach der Rechtsprechung des EuGH eine generelle Vermu-

tung, dass die Behandlung der Asylbewerber in jedem einzelnen Mitgliedstaat 

im Einklang mit den Erfordernissen der Charta der Grundrechte sowie der 

Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonven-

tion erfolge. Dass in Bezug auf Italien ernsthaft und erwiesenermaßen zu be-

fürchten sei, dass systemische Mängel zwangsläufig mit unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung der überstellten Asylbewerber einhergingen, kön-

ne nicht eingewandt werden. Nach den vorliegenden Quellen, insbesondere 

von UNHCR, seien derartige Befürchtungen nicht gerechtfertigt.
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Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 17.06.2013 - A 12 K 
331/13 - zu ändern und die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist er auf die Ausführungen im angegriffenen Urteil.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten verweist der 

Senat auf die gewechselten Schriftsätze. Dem Senat liegen die Verwaltungs-

akten der Beklagten und die Gerichtsakten des Verwaltungsgerichts Stuttgart 

vor.

Entscheidungsgründe

Die zulässige, insbesondere unter Stellung eines Antrags rechtzeitig und 

formgerecht begründete Berufung der Beklagten hat Erfolg.

Die zu Recht auf § 34a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 27a AsylVfG gestützte Verfü-

gung der Beklagten, mit der der Asylantrag als unzulässig qualifiziert und die 

Abschiebung des Klägers nach Italien angeordnet wurde, ist rechtlich nicht zu 

beanstanden. Der Kläger kann nicht beanspruchen, dass sein Asylantrag 

durch die Bundesrepublik Deutschland geprüft wird.

I. Die Klage ist allerdings schon unzulässig, soweit die Verpflichtung zur Fort-

führung des Asylverfahrens begehrt wird (wie hier auch OVG NRW, Urteil vom 

07.03.2013 - 1 A 21.12.A - juris). Ein solcher Verpflichtungsausspruch setzt 

zunächst voraus, dass dem Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis zur Seite steht, 

was aber nur der Fall wäre, wenn die Beklagte zu erkennen gegeben hätte, 
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dass sie nach Aufhebung der angefochtenen Verfügung untätig bleiben wür-

de; solches ist hier jedoch nicht erkennbar. Abgesehen davon muss die Be-

klagte nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. Urteil 

vom 21.12.2011 - C-411/10 u.a., N.S. u.a. - NVwZ 2012, 417 Rn. 96; vom 

14.11.2013 - C-4/11, Puid - NVwZ 2014, 170 Rn. 33) zunächst die Möglichkeit 

haben, einen anderen Mitglied- bzw. Vertragsstaat, der nachrangig zuständig 

ist (hier die Schweiz oder Frankreich) zu ersuchen. Aus diesem Grund käme 

auch ein Verpflichtungsausspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft bzw. des subsidiären Schutzstatus nicht in Betracht. Hinzukommt im 

Übrigen in diesem Zusammenhang weiter: Das Bundesverwaltungsgericht hat 

in den Urteilen vom 07.03.1995 (9 C 264/94 - NVwZ 1996, 80) und vom 

05.09.2013 (10 C 1.13 - NVwZ 2014, 158) entschieden, dass in Bezug auf 

eine Einstellungsentscheidung nach einer Antragsrücknahme (§ 32 AsylVfG) 

bzw. nach einem Nichtbetreiben des Verfahrens (vgl. § 33 Abs. 1 AsylVfG) 

nur das Anfechtungsbegehren statthaft und die Sachentscheidung zunächst 

dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorbehalten ist. Damit ist insbe-

sondere ein Durchentscheiden, wie es das Bundesverwaltungsgericht im Fol-

geantragsverfahren noch für richtig gehalten hat, ausgeschlossen (vgl. Urteil 

vom 10.02.1998 - 9 C 28.97 - NVwZ 1998, 861; vgl. hierzu GK-AsylVfG § 71 

Rn. 295 ff.). Dieses muss aber gleichermaßen in der hier gegebenen Fall-

konstellation gelten, in der das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

ebenfalls noch keine Sachentscheidung getroffen hat (a.A. noch VGH Bad.-

Württ., Urteil vom 19.06.2012 - A 2 S 1355/11 - AuAS 2012, 213, aber durch 

die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverwal-

tungsgerichts überholt). Ungeachtet dessen scheidet entgegen der Auffas-

sung des Verwaltungsgerichts auch ein spezifischer Verpflichtungsausspruch 

deshalb aus, weil die Durchführung eines auf den Erlass eines Verwaltungs-

akts gerichteten Verfahrens selbst keinen Verwaltungsakt darstellt bzw. des-

sen Erlass voraussetzt. Wenn überhaupt, wäre nur eine allgemeine Leis-

tungsklage statthaft.

II. Soweit die Klage zulässig ist, ist sie aber unbegründet. 
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Das Bundesamt ist zu Recht davon ausgegangen, dass Italien der zuständige 

Mitgliedstaat und daher der Asylantrag unzulässig ist, weshalb auch zu Recht 

die Abschiebung des Klägers nach Italien angeordnet wurde.

1. Die Frage, welcher Mitglied- oder Vertragsstaat für die Prüfung des Asylan-

trags des Klägers zuständig ist, beantwortet hier die Verordnung (EG) 

Nr. 343/2003 vom 18.02.2003 (ABl. Nr. L 50, 1 - VO Dublin II).

Auch wenn von der Bestimmung des § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG auszugehen 

ist, kommt die zwischenzeitlich erlassene Verordnung (EU) Nr. 604/2013 vom 

26.06.2013 (ABl. Nr. L 180, 31 - VO Dublin III) noch nicht zur Anwendung. 

Nach Art. 49 VO Dublin III ist die Neuregelung erst für Anträge auf Internatio-

nalen Schutz sowie Anträge der Mitgliedstaaten auf Aufnahme oder Wieder-

aufnahme anzuwenden, die ab dem 01.01.2014 gestellt wurden. Im vorliegen-

den Fall hat der Kläger im Bundesgbiet bereits im Jahr 2012 Asyl beantragt. 

Auch der Antrag auf Wiederaufnahme des Klägers wurde noch im Jahr 2012 

gestellt und von Italien im gleichen Jahr positiv beschieden.

Die Zuständigkeit Italiens ergibt sich aus Folgendem, wobei offen bleiben 

kann, ob es sich vorliegend um einen Aufnahmefall handelt, was der Fall wä-

re, wenn der Kläger, wie er durchgängig geltend macht, in Italien keinen Asyl-

antrag gestellt hätte, oder ob von der Fallkonstellation einer Wiederaufnahme 

auszugehen ist, wenn der Mitteilung von Italien zu folgen wäre, dass die Vo-

raussetzungen des Art. 16 Abs. 1 lit. c) VO Dublin II vorliegen:

Falls ein Fall der Aufnahme vorliegt, gilt Folgendes: Nach den Angaben des 

Klägers war dieser von der Türkei kommend mit einem Boot über eine „Insel“ 

nach Italien gekommen. Sollte er dabei Griechenland berührt haben, so wäre 

an sich gem. Art. 10 Abs. 1 VO Dublin II Griechenland (in erster Linie) zu-

ständig. Da aber Überstellungen nach Griechenland wegen systemischer 

Mängel des dortigen Asylverfahrens nicht mehr durchgeführt werden können 

und dürfen, war zunächst ebenfalls nach Art. 10 Abs. 1 VO Dublin II Italien 

zuständig (vgl. EuGH, Urteil vom 21.12.2011 - C-411/10 u.a., N.S. u.a. -

a.a.O. Rn. 96). Allerdings ist in der Folgezeit die Zuständigkeit auf die Bun-
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desrepublik Deutschland übergegangen, weil diese die Frist für die Stellung 

des Aufnahmeersuchens von drei Monaten nach Art. 17 Abs. 1 VO Dublin II 

nicht eingehalten hatte. Indem jedoch Italien der Aufnahme ausdrücklich zu-

gestimmt hat (vgl. Art. 19 Abs. 1 VO Dublin II), ist Italien wiederum zuständig 

für die  Durchführung des Asylverfahrens.

Auf der Grundlage der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. 

Urteile vom 21.12.2011 - C-411/10 u.a., N.S. u.a. - a.a.O.; vom 14.11.2013

- C-4/11, Puid - a.a.O. und insbesondere vom 10.12.2013 - C-394/12, 

Abdullahi - NVwZ 2014, 208) ist davon auszugehen, dass sich der Kläger 

nach der erfolgten Zustimmung durch Italien nicht auf die Versäumung der 

Frist für die Stellung des Aufnahmeersuchens berufen und diesen Umstand 

nicht gegen eine Überstellung einwenden kann. Die jeweiligen Fristbestim-

mungen dienen hiernach ebenfalls einer zeitnahen Feststellung des zuständi-

gen Mitgliedstaats, ohne aber den Antragstellern (mittelbar) einen Anspruch 

auf Prüfung des Asylantrags durch einen bestimmten Mitgliedstaat zu gewähr-

leisten (so auch OVG Rheinl.-Pfalz, Urteil vom 21.02.2014 - 10 A 10656/13 -

juris). 

Damit sind die Betroffenen aber nicht rechtsschutzlos gestellt, wenn das Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge untätig bleiben und weder ein Ersuchen 

an den anderen Mitgliedstaat stellen noch in eine Sachprüfung eintreten soll-

te. Um nicht mit dem unionsrechtlichen Gebot der beschleunigten Durchfüh-

rung des Verfahrens auf Prüfung des Asylantrags (vgl. hierzu EuGH, Urteil 

vom 21.12.2011 - C-411/10 u.a., N.S. u.a. - a.a.O. Rn. 79; vom 14.11.2013 

- C-4/11, Puid - a.a.O. Rn. 35 und vom 10.12.2013 - C-394/12, Abdullahi -

a.a.O. Rn. 59), das auch im Interesse der Betroffenen in der Verordnung Nie-

derschlag gefunden hat (vgl. etwa EuGH, Urteil vom 21.12.2011, a.a.O., Rn. 

79), in einen unauflösbaren Konflikt zu geraten, ist es der Bundesrepublik 

Deutschland nicht mehr gestattet, durch die Stellung eines verspäteten Über-

nahmeersuchens eine vom Antragsteller oder der Antragstellerin bereits in 

zulässiger Weise in die Wege geleitete Sachprüfung abzubrechen; erst recht 

gilt dies, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits eine 

sachliche Prüfung begonnen hatte, sofern man nicht ohnehin hierin die Aus-
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übung des Selbsteintrittsrechts bzw. ein Gebrauchmachen von der Souveräni-

tätsklausel sehen will (vgl. zu Einzelheiten GK-AsylVfG § 27a Rn. 177). An-

dernfalls wäre ein wesentlicher Geltungsgrund des Dublinsystems selbst 

grundsätzlich infrage gestellt (a.A. etwa OVG Rheinl.-Pfalz., Urteil vom 

21.02.2014 - 10 A 10656/13 - juris, ohne sich aber mit dem Problem weiter 

auseinanderzusetzen), wobei die zentrale Bedeutung des Beschleunigungs-

gebots nicht zuletzt auch darin zum Ausdruck kommt, dass das Fristenregime 

nach der VO (EU) 604/2013 (VO Dublin III) noch verschärft wurde (vgl. Art. 21 

Abs. 1 UA 2). 

Hat daher der Antragsteller oder die Antragstellerin während der Zeit, wäh-

rend der die Bundesrepublik im Hinblick auf die Versäumung der Frist für die 

Stellung eines Aufnahmeersuchens zuständig war, den Anspruch auf sachli-

che Prüfung geltend gemacht und insoweit eine zulässige und unmittelbar ei-

ne sachliche Entscheidung des Gerichts eröffnende Untätigkeitsklage nach 

§ 75 VwGO erhoben (vgl. hierzu noch unten) und damit in uneingeschränkter 

Konformität mit dem nationalen Verfahrensrecht, das insoweit selbst nicht in 

Widerspruch mit den unionsrechtlichen Vorgaben der VO Dublin II steht, die 

Grundlage einer inhaltlichen Prüfung gelegt, kann der unionsrechtliche 

Grundsatz des „effet utile“ einer Verweigerung oder gar einem Abbruch der 

sachlichen Prüfung und der Stellung eines Aufnahmeersuchens während die 

Bundesrepublik Deutschland wegen der Versäumung der Frist für die Stellung 

eines Aufnahmeersuchens noch zuständig ist, entgegenstehen. Bei dieser 

Ausgangslage würde sich nämlich bei einer typisierenden Betrachtungsweise 

der Zeitpunkt einer sachlichen Prüfung durch den anderen Mitgliedstaat in 

einer Weise verzögern, die dem Beschleunigungsanliegen des Dublinsystems 

grundlegend zuwiderliefe, da voraussetzungsgemäß eine Zustimmung des 

anderen Mitgliedstaats (noch) nicht vorliegt. Insoweit wird man ein subjektives 

Recht auf Unterlassen der Stellung eines Aufnahmeersuchens, jedenfalls 

aber einer späteren Überstellung, nicht verneinen können. Wurde hingegen 

im vorgenannten Sinn die Grundlage für eine sachliche Prüfung während der 

Zuständigkeit der Bundesrepublik noch nicht gelegt, so ist zwar das unions-

rechtliche Beschleunigungsgebot grundsätzlich auch negativ berührt. Liegt

jedoch mittlerweile eine Zustimmung des ersuchten (an sich unzuständigen) 
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Mitgliedstaat vor, so kann im Falle einer zeitnahen Überstellung noch mit ei-

ner ebenfalls zumutbaren und zeitnahen Sachprüfung durch diesen gerechnet 

werden, zumal die Betroffenen ohnehin die bisherige Untätigkeit klaglos hin-

genommen hatten und sie es im Übrigen in der Hand haben, durch eine 

schnelle und zügige Ausreise in den zuständigen Mitgliedstaat das Verfahren 

zusätzlich zu beschleunigen. Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, dass 

diese Untätigkeitsklage nach den allgemeinen verwaltungsprozessualen 

Grundsätzen auf die Verpflichtung der Beklagten zur Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft und hilfsweise des unionsrechtlichen subsidiären Schutzsta-

tus zu richten wäre und nicht auf die Verpflichtung zur Bescheidung oder gar 

die Durchführung eines Verwaltungsverfahrens (vgl. Bader u.a., VwGO, 

5. Aufl., § 75 Rn. 3 m.w.N.),

Eine zulässige und eine gerichtliche Sachprüfung eröffnende Untätigkeitskla-

ge (vgl. § 75 Satz 2 VwGO) kann allerdings nicht vor Ablauf der für die Stel-

lung eines Aufnahmeersuchens maßgeblichen Frist von drei Monaten (vgl. 

Art. 17 Abs. 1 VO Dublin II) erhoben werden (nach Art. 21 Abs. 1 UA 1 bzw. 2 

VO Dublin III beträgt die Freist nunmehr drei bzw. zwei Monate), wobei diese 

Frist zufällig identisch mit der Frist nach § 75 Satz 2 VwGO ist. Ist die Bun-

desrepublik Deutschland zuständig geworden, weil die Frist für die Stellung 

des Aufnahmeersuchens abgelaufen ist, so ist allerdings schon aus verwal-

tungsorganisatorischen Gründen ein Beginn der Sachprüfung nicht unmittel-

bar geboten mit der Folge, dass für eine im Einzelfall zu bestimmende Über-

gangszeit noch ein zureichender Grund für eine Untätigkeit im Sinne des § 75 

Satz 2 VwGO vorliegen wird. Das unionsrechtliche Beschleunigungsgebot wä-

re im Übrigen hier noch nicht im Kern berührt, wenn das Bundesamt noch 

unmittelbar nach Ablauf der Frist für die Stellung des Aufnahmeersuchens 

während der vorgenannten Übergangszeit unverzüglich, d.h. ohne schuld-

haftes Zögern, die Stellung eines Übernahmeersuchens nachholen würde, 

über dessen Erfolg oder Misserfolg dann ohnehin regelmäßig binnen zweier 

Monate Klarheit bestünde (vgl. Art. 18 Abs. 7 VO Dublin II bzw. Art. 22 Abs. 7 

VO Dublin III), und zwar ungeachtet der Frage, ob die Betroffenen die auf ei-

ne Sachprüfung hinführende Untätigkeitsklage bereits erhoben hatten oder 

sie nunmehr erst noch erheben. Hatte der oder die Betreffende die Untätig-
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keitsklage bei Ablauf der Frist für die Stellung des Aufnahmeersuchens bzw. 

der des § 75 Satz 2 VwGO bereits erhoben, hat es das Verwaltungsgericht in 

der Hand, durch die Setzung einer angemessenen und ausreichenden Frist 

nach § 75 Satz 3 VwGO die zeitliche Dimension für die Möglichkeit einer 

Nachholung des Aufnahmeersuchens für die Bundesrepublik Deutschland zu 

konkretisieren. Bleibt die Bundesrepublik in dieser Übergangszeit untätig, d.h. 

stellt sie nicht ihrerseits unverzüglich ein Aufnahmeersuchen, so liegt kein 

zureichender Grund mehr vor mit der Folge, dass dann die Untätigkeitsklage

uneingeschränkt zulässig ist (vgl. Bader u.a., VwGO, 5. Aufl., § 75 Rn. 25). 

Stimmt der ersuchte Mitgliedstaat dem Ersuchen vor Ablauf der Frist nach

§ 75 Satz 3 VwGO zu oder läuft die Frist für die Beantwortung des Ersuchens 

ab (vgl. Art. 18 Abs. 7 VO Dublin II bzw. Art. 22 Abs. 7 VO Dublin III), so wür-

de der ersuchte Mitgliedstaat noch zuständig und eine Überstellung wäre 

nach dem Regime von Dublin II (wie auch nach Dublin III) ungeachtet einer 

möglicherweise bereits erhobenen Untätigkeitsklage noch zulässig, eine ge-

richtliche Sachprüfung wäre durch einen nach wie vor bestehenden zurei-

chenden Grund auch mit Blick auf das System bzw. den Mechanismus von 

Dublin gesperrt. Dies wäre jedoch spätestens dann nicht mehr der Fall, wenn 

die Bundesrepublik die Frist von sechs Monaten für die Durchführung der 

Überstellung nach Art. 19 Abs. 4 VO Dublin II (Art. 28 Abs. 1 UA 1 VO Dublin 

III) nunmehr fruchtlos verstreichen lassen würde mit der Folge, dass sie wie-

der für die Prüfung des Gesuchs zuständig geworden wäre.

Ausgehend hiervon kann der Kläger bei der gegebenen Sachlage unter kei-

nen Umständen für ihn günstige Schlussfolgerungen aus der Versäumung der 

Frist für die Stellung des Aufnahmeersuchens herleiten, ungeachtet der Tat-

sache, dass er zu keinem Zeitpunkt eine Untätigkeitsklage erhoben hatte. 

Denn hier hatte die Bundesrepublik Deutschland das Übernahmeersuchen 

zwar nach Ablauf der Frist für die Stellung des Aufnahmeersuchens, aber 

noch unverzüglich nach deren Ablauf gestellt. Der Senat kann offen lassen,

ob es eine absolute zeitliche Obergrenze für die Stellung eines (verspäteten) 

Übernahmeersuchens geben muss, auf die sich der oder die Betroffene auch 

berufen kann, selbst wenn er oder sie eine Untätigkeitsklage nicht erhoben 
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hat oder erhebt. Allerdings wird dagegen sprechen, dass im Falle einer hier 

zu unterstellenden Untätigkeit des oder der Betroffenen infolge der sehr kur-

zen Beantwortungsfristen nach Stellung eines Übernahmeersuchens in einem 

solchen Fall ohnehin nur eine marginale weitere Verzögerung eintreten kann, 

die der oder die Betroffene aber bislang klaglos hingenommen hatte.

Geht man davon aus, dass der Kläger in Italien schon einen Asylantrag ge-

stellt hatte, so ergibt sich für ihn keine günstigere Sichtweise. Denn in diesem 

Fall war das Wiederaufnahmeersuchen der zweifellos unzuständigen Bundes-

republik nach Art. 20 VO Dublin II nicht fristgebunden. Für alle ab dem 

01.01.2014 gestellten Wiederaufnahmeersuchen wäre aber mit Rücksicht auf 

die Übergangsvorschrift des Art. 49 Abs. 2 VO Dublin III nunmehr eine Frist 

von zwei bzw. drei Monaten (vgl. Art. 23 Abs. 2 VO Dublin III) einzuhalten, 

weshalb zukünftig die oben dargestellten Grundsätze ebenfalls gelten wer-

den.

Wenn teilweise in der verwaltungsgerichtlichen Spruchpraxis hier die Frist des 

Art. 17 Abs. 1 VO Dublin II analog angewandt wird (so etwa VG Düsseldorf, 

Beschluss vom 10.02.2014 - 25 K 8830/13.A - juris), so sieht der Senat hier-

für keine tragfähige Grundlage, fehlt es doch schon an ausreichenden An-

haltspunkten dafür, dass eine durch einen Analogieschluss zu schließende 

systemwidrige Lücke vorliegen könnte, und nicht vielmehr eine politische Ent-

scheidung des Normsetzers. Der Senat lässt auch offen, ob hier eine äußers-

te Grenze besteht, nach deren Überschreitung es der Bundesrepublik 

Deutschland unter dem Aspekt des Beschleunigungsgebots nicht mehr erlaubt 

wäre, den oder die Betroffene noch zu überstellen, und dann aufgrund eines 

Selbsteintritts auch eine Sachentscheidung treffen müsste, die auch von den 

Betroffenen durchgesetzt werden könnte. Denn diese Frage würde sich bei 

einer Stellung des Wiederaufnahmeersuchens nach - wie hier - nur vier Mona-

ten schon von vornherein nicht stellen. Abgesehen davon besteht im vorlie-

genden Fall eine grundlegend andere Ausgangssituation, weil - mögliche sys-

temische Mängel einmal hinweggedacht - es die Betroffenen, die vorausset-

zungsgemäß in dem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt haben, 

durch eine zeitnahe Rückkehr dorthin in der Hand haben, eine baldige Sach-
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entscheidung herbeizuführen. Von weiteren Ausführungen in diesem Zusam-

menhang sieht der Senat ab, da sich diese Fragen, wie dargelegt, nicht mehr 

stellen werden.

Die Zuständigkeit ist auch nicht nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 

1 VO Dublin II bzw. Art. 20 Abs. 2 VO Dublin II, d.h. wegen Überschreitung 

der sog. Überstellungsfrist, auf die Bundesrepublik zurückgefallen. Nachdem 

das Verwaltungsgericht durch Beschluss vom 14.03.2013 die aufschiebende 

Wirkung angeordnet hatte, ist, solange dieser Beschluss Bestand hat, der 

Lauf der Frist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens 

gehemmt, falls sie überhaupt in Lauf gesetzt wurde (vgl. zur Frist nach Art. 20 

Abs. 1 lit. d) VO Dublin II EuGH, Urteil vom 29.01.2009 - C-19/08, Petrosian -

NVwZ 2009, 639, Rn. 53; vgl. auch GK-AsylVfG § 27a Rn. 227 ff.).

2. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Ausübung des Selbsteintritts-

rechts im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO Dublin II.

a) Ausgehend von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. 

Urteil vom 21.12.2011 - C-411/10 u.a., N.S. u.a. - a.a.O.), die der Unionsge-

setzgeber nunmehr in Art. 3 Abs. 2 UA 2 VO Dublin III umgesetzt hat, ist ein 

Mitglied- oder Vertragsstaat unter bestimmten Umständen dazu verpflichtet, 

von der Rückführung in den an sich zuständigen Mitgliedstaat abzusehen. 

Das ihm insofern eingeräumte Ermessen ist nämlich Teil des Verfahrens zur 

Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats und stellt ein Element des Ge-

meinsamen Europäischen Asylsystems dar. Bei der Ermessensausübung führt 

der Mitgliedstaat daher Unionsrecht im Sinne von Art. 51 Abs. 1 GRCh aus. 

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem stützt sich auf die uneinge-

schränkte und umfassende Anwendung der Europäischen Grundrechtecharta, 

aber auch der Genfer Flüchtlingskonvention (vgl. Art. 18 der Charta und Art.

78 AEUV). Die Mitgliedstaaten müssen bei ihrer Entscheidung, ob sie von 

dem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen, diese Grundsätze beachten 

(EuGH, Urteil vom 21.12.2011 - C-411/10 u.a., N.S. u.a. - a.a.O.).
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Dabei kann jeder Mitgliedstaat grundsätzlich davon ausgehen, dass alle an 

dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem beteiligten Staaten die Grund-

rechte einschließlich der Rechte, die ihre Grundlage in der Genfer Flücht-

lingskonvention und dem Protokoll von 1967 sowie in der EMRK finden, be-

achten und dass die Mitgliedstaaten einander insoweit Vertrauen entgegen-

bringen dürfen. Auf dieser Grundlage besteht zunächst eine widerlegbare 

Vermutung dafür, dass die Behandlung der Asylbewerber in jedem einzelnen 

Mitgliedstaat den Anforderungen der Charta, der Genfer Flüchtlingskonventi-

on und der EMRK genügt. Andererseits ist es möglich, dass in diesem System 

in der Rechtsanwendungspraxis in einem bestimmten Mitgliedstaat erhebliche 

Funktionsstörungen zutage treten und dieses zur absehbaren Folge hat, dass 

eine ernstzunehmende Gefahr besteht, dass Asylbewerber bei einer Überstel-

lung in diesen Mitgliedstaat in einer Weise behandelt werden, die mit ihren 

Menschenrechten unvereinbar ist.

Allerdings stellt nicht jeder vereinzelte Verstoß gegen eine Bestimmung der 

VO Dublin II und auch nicht einmal jede Verletzung eines Grundrechts wie 

auch von Art. 4 GRCh durch den zuständigen Mitgliedstaat das Zuständig-

keitssystem grundsätzlich infrage. Nach der Sichtweise des Europäischen Ge-

richtshofs stünde andernfalls nicht weniger als der Daseinsgrund der Union 

und die Verwirklichung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts, konkret des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, auf dem Spiel 

(EuGH, Urteil vom 21.12.2011, a.a.O., Rn. 83). Das Zuständigkeitssystem ist 

hier deshalb nur dann zu suspendieren, wenn einem Mitgliedstaat aufgrund 

der ihm vorliegenden Informationen nicht unbekannt sein kann, dass systemi-

sche Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbe-

werber in dem an sich zuständigen Mitgliedstaat ernsthafte und durch Tatsa-

chen bestätigte Gründe für die Annahme darstellen, dass der Antragsteller 

dort Gefahr läuft, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im 

Sinne von Art. 4 GRCh ausgesetzt zu sein (vgl. EuGH, Urteil vom 21.12.2011, 

a.a.O., Rn. 78 ff.). 

Systemische Mängel sind solche, die entweder bereits im System selbst an-

gelegt sind und von denen Asylbewerber generell oder bestimmte Gruppen 
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von Asylbewerbern deshalb nicht zufällig und im Einzelfall, sondern vorher-

sehbar und regelhaft betroffen sind, oder aber tatsächliche Umstände, die da-

zu führen, dass ein theoretisch sachgerecht konzipiertes und nicht zu bean-

standendes Aufnahmesystem - aus welchen Gründen auch immer - faktisch 

ganz oder in weiten Teilen seine ihm zugedachte Funktion nicht mehr erfüllen 

kann und weitgehend unwirksam wird (vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 

19.03.2014 - 10 B 6.14 - juris). 

Wesentliche Kriterien für die zu treffende Feststellung, dass eine unmenschli-

che oder erniedrigende Behandlung vorliegt, finden sich in der Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 3 

EMRK, der mit Art. 4 GRCh übereinstimmt. In seinem Urteil vom 21.01.2011 

(M.S.S./Belgien und Griechenland - Nr. 30696/09 - NVwZ 2011, 413) hat der 

Gerichtshof eine Überstellung nach Griechenland als nicht mit Art. 3 EMRK 

vereinbar angesehen, da die systematische Unterbringung von Asylbewerbern 

in Haftzentren ohne Angabe von Gründen eine weit verbreitete Praxis der 

griechischen Behörden sei. Es gebe auch zahlreiche übereinstimmende Zeu-

genaussagen zu überfüllten Zellen, Schlägen durch Polizisten und unhygieni-

schen Bedingungen in dem Haftzentrum neben dem internationalen Flughafen 

von Athen. Hinzu komme, dass der Beschwerdeführer monatelang und ohne 

Perspektive in extremer Armut gelebt habe und außer Stande gewesen sei, 

für seine Grundbedürfnisse - Nahrung, Hygieneartikel und eine Unterkunft -

aufzukommen. Er sei über Abhilfemöglichkeiten nicht angemessen informiert 

worden und habe in der ständigen Angst gelebt, angegriffen beziehungsweise 

überfallen zu werden. 

Art. 3 EMRK kann aber nicht in dem Sinne verstanden werden, dass er (aus 

sich heraus) die Vertragsparteien verpflichtet, jedermann in ihrem jeweiligen 

Hoheitsgebiet mit einer Wohnung zu versorgen. Auch begründet Art. 3 EMRK 

keine allgemeine Verpflichtung, Flüchtlingen finanzielle Unterstützung zu ge-

währen oder ihnen einen bestimmten Lebensstandard zu ermöglichen (vgl. 

EGMR, Urteil vom 21.01.2011 - 30696/09, M.S.S. -, a.a.O., Rn. 249, m.w.N). 

Etwas anderes gilt aber nach der genannten Entscheidung des EGMR, wenn 

der jeweilige Staat auf Grund bindender rechtlicher Vorgaben die Pflicht zur 
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Versorgung mittelloser Asylsuchender mit einer Unterkunft und einer materiel-

len Grundausstattung hat, wie hier nach der Richtlinie 2013/33/EU des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 26.06.2013 zur Festlegung von 

Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantra-

gen (ABl. L 180/96 - Aufnahmerichtlinie), welche die zuvor gültig gewesene 

Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27.01.2003 (ABl. L 31/18) ersetzt hat. 

Die genannten Richtlinien haben Minimalstandards für die Aufnahme von 

Asylsuchenden in den Mitgliedstaaten festgelegt. Hier sind die konkreten An-

forderungen an die festzustellende Schwere der Schlechtbehandlung niedri-

ger anzusetzen.

Wenn der Europäische Gerichtshof im Urteil vom 21.12.2011 (a.a.O.) als Vo-

raussetzung für eine unzulässige Überstellung an einen anderen an sich zu-

ständigen Mitgliedstaat wegen sog. systemischer Mängel des Asylverfahrens 

und der Aufnahmebedingungen fordert, dass diese Annahme einer drohenden 

Verletzung des Grundrechts aus Art. 4 GRCh durch ernsthafte und durch Tat-

sachen bestätigte Gründe gestützt wird, so setzt dies voraus, dass die festge-

stellten Tatsachen hinreichend verlässlich und aussagekräftig sind; nur unter 

dieser Voraussetzung ist es nach der maßgeblichen Sicht des Europäischen 

Gerichtshofs gerechtfertigt, von einer Widerlegung des „gegenseitigen Ver-

trauens“ der Mitgliedstaaten untereinander auszugehen. In diesem Zusam-

menhang müssen die festgestellten Tatsachen und Missstände verallgemei-

nerungsfähig sein, um die Schlussfolgerung zu rechtfertigen, dass es nicht 

nur vereinzelt, sondern immer wieder und regelhaft zu Grundrechtsverletzun-

gen nach Art. 4 GRCh kommt. Das bei einer wertenden und qualifizierten Be-

trachtungsweise zugrunde zu legende Beweismaß ist das der beachtlichen 

Wahrscheinlichkeit im herkömmlichen Verständnis der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung, das sich nicht von dem in der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshof für Menschenrechte entwickelten Beweismaß des „real 

risk“ unterscheidet (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.02.2013 - 10 C 23.12 - NVwZ 

2013, 936, Rn. 32; Beschluss vom 19.03.2014 - 10 B 6.14 - juris, Rn. 9).

Daraus, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Ur-

teil vom 21.01.2011 (a.a.O., Rn. 263 f.) verschiedentlich auf die besondere 
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Situation des Beschwerdeführers in Griechenland abgestellt und diese be-

sonders erwähnt hat, kann nicht geschlossen werden, dass in den Fällen, in 

denen die Betroffenen sich im fraglichen Mitgliedstaat schon einmal aufgehal-

ten und dabei eine relevante Schlechtbehandlung erfahren hatten, bei der 

Feststellung systemischer Mängel des Asylsystems im Falle eines Verweises 

auf dieses Land geringere Anforderungen an die Zumutbarkeit zu stellen und 

eine niedrigere Beachtlichkeitsschwelle zugrunde zu legen sind. Die Ausfüh-

rungen haben lediglich die Funktion, die allgemein gewonnenen Erkenntnisse 

zusätzlich plausibel zu machen und gewissermaßen zu verifizieren.

b)  Dieses zugrunde gelegt ist der Senat zu der Überzeugung gelangt, dass 

nach den verwerteten Erkenntnismitteln keine ausreichenden Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass das Asylverfahren in Italien jedenfalls heute unter sys-

temischen Mängeln leidet, die den Kläger der konkreten Gefahr aussetzen 

würden, im Falle einer Rücküberstellung nach Italien einer menschenunwür-

digen Behandlung ausgesetzt zu sein.

aa) Aus den zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Erkenntnismitteln 

wird hinreichend deutlich, dass in Italien durchaus ein ausdifferenziertes Ver-

fahren zur Aufnahme von Flüchtlingen und zur Durchführung eines effektiven 

Prüfungs- und Anerkennungsverfahren installiert ist, das - von einzelnen Un-

zulänglichkeiten abgesehen (vgl. hierzu im Folgenden) - den auch unions-

rechtlich zu stellenden Anforderungen noch genügt und eine zweckentspre-

chende Behandlung der Flüchtlinge ermöglicht. 

Zunächst ist festzuhalten, dass das eigentliche materielle Prüfungsverfahren 

selbst als effektiv beschrieben wird, keine wesentlichen strukturellen Mängel 

aufweist und zu einer durchaus zufriedenstellenden Schutzquote führt (vgl. 

UNHCR, UNHCR-Empfehlungen zu wichtigen Aspekten des Flüchtlingsschut-

zes in Italien, Juli 2013, S. 8 ff.).

Das in Italien installierte Asyl- und Aufnahmeverfahren kann wie folgt be-

schrieben werden: Nach Einreichung des Asylantrags werden die Asylbewer-

ber zunächst für maximal 35 Tage in den sog. CARA („Centri di Accoglienza 
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per Richiendenti Asilo“) unterbracht. Teilweise werden allerdings Asylsuchen-

de auch in den für Migranten, die nicht um Asyl nachgesucht haben, bereitge-

haltenen Aufnahmeeinrichtungen (CDA - „Centri di Accoglienza“) aufgenom-

men. Im Anschluss hieran ist ein Übergang in das Aufnahmesystem SPRAR 

(„Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugati“) vorgesehen, das 

nicht nur aus staatlichen Einrichtungen besteht, sondern aus einer Vielzahl 

von Unterkünften, die von den Kommunen, den Kirchen und kirchlichen Ein-

richtungen sowie von anderen Nichtregierungsorganisationen betrieben und in 

denen auch zahlreiche differenzierte Integrationsmaßnahmen angeboten wer-

den. Der regelmäßige Aufenthalt ist auf sechs Monate begrenzt, kann aber bis 

zu einem Jahr ausgedehnt werden (vgl. hierzu SFH, Italien: Aufnahmebedin-

gungen, Oktober 2013, S. 22 ff.; UNHCR, a.a.O., S. 10 ff.; CIR und Ecre, 

Asylum Information Database, National Country Report Italy, November 2013, 

S. 43). Die Tatsache, dass das System offensichtlich nur funktionieren kann, 

weil der italienische Staat auf eine Palette nicht-staatlicher Ressourcen zu-

rückgreifen kann, wobei es dabei aber auch zu unübersehbaren durch Infor-

mationsdefizite verursachten Koordinierungsproblemen gekommen ist, die 

erst in jüngster Zeit in Angriff genommen wurden (vgl. SFH, a.a.O., S. 12), ist 

unerheblich und führt zu keinem relevanten Mangel des italienischen Asylsys-

tems. Denn aus der Sicht des Unionsrechts, namentlich des hierdurch gefor-

derten Grundrechtsschutzes, ist gewissermaßen der Erfolg geschuldet, der 

auch auf eine Umsetzung eines richtig verstandenen Subsidiaritätsprinzips 

gründen kann. 

Nach einem positiven Abschluss des Verfahrens sind die international 

Schutzberechtigten grundsätzlich den italienischen Staatsangehörigen 

gleichgestellt. Sie erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung („Permesso di 

Soggiorno“), haben freien Zugang zum Arbeitsmarkt und Zugang zu den Leis-

tungen des öffentlichen Gesundheitssystems (mit allen Mängeln und Defizi-

ten, wie sie auch für die eigenen Staatsangehörigen gelten). Eine staatlich 

organisierte Unterbringung ist dabei nicht mehr vorgesehen, aber auch nicht 

ausgeschlossen (vgl. etwa SFH, a.a.O., S. 22, 25; UNHCR, a.a.O., S. 14 f.).
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bb) Demgegenüber sind allerdings Mängel des Aufnahmeverfahrens sowie 

seines Vollzugs nicht zu übersehen, ohne dass - jedenfalls heute - diese 

Mängel insgesamt zu dessen weitgehender Funktionsunfähigkeit führen wür-

den. 

Ein übereinstimmend beschriebener struktureller Mangel bestand darin, dass 

die Erstaufnahme nach einer Asylantragstellung bei der Questura erst dann 

erfolgte, wenn die offizielle förmliche Registrierung (sog. „verbalizzazione“) 

vorgenommen worden war. Zwischen beiden Akten konnte - im Wesentlichen 

aber nur in den Großstädten, insbesondere in Rom und Mailand - ein nicht 

unerheblicher Zeitraum liegen, in dem wegen des noch fehlenden Zugangs 

zum Aufnahmesystem die Asylbewerber auf sich gestellt waren und daher 

konkret Obdachlosigkeit drohen konnte (vgl. SFH, a.a.O., S., 12; CIR und 

Ecre,  a.a.O., S. 13 f.). Mittlerweile wurden allerdings die zuständigen Behör-

den im Sommer 2013 nach einer Intervention der EU-Kommission angewie-

sen, dass die Registrierung bereits bei der Stellung des Asylantrags zu erfol-

gen hat (vgl. SFH, a.a.O., S. 12). Nicht unbedenklich und schwer nachvoll-

ziehbar ist es auch, dass schon die Stellung des Antrags (und daher der Zu-

gang zum gesamten Asylsystem) überhaupt von einigen Behörden zumindest 

davon abhängig gemacht wird, dass die Betroffenen eine Wohnbescheinigung 

bzw. eine Kontaktadresse vorlegen, jedenfalls soweit der Antrag nicht an der 

Grenze, insbesondere auf einem Flughafen gestellt wird. Allerdings werden 

von den zuständigen Behörden auch von Nichtregierungsorganisationen aus-

gestellte (teils „virtuelle“) Adressen akzeptiert, wobei vermutlich diese dann 

als eine Art Briefkasten fungieren (vgl. SFH, a.a.O., S. 11 f.; CIR und ECRE, 

a.a.O., S. 13).

In der Vergangenheit waren die tatsächlichen Verhältnisse entscheidend da-

durch gekennzeichnet, dass mit Rücksicht auf die hohen Zugangszahlen von 

Asylbewerbern in den letzten Jahren (v.a. in den Jahren 2008 bis 2011) das 

Asylsystem Italiens so erheblich belastet war, dass die Aufnahmekapazitäten 

offenkundig nicht mehr ausreichend waren und eine schnelle Abhilfe zunächst 

auch wegen der allgemein schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse in Italien 

nicht geleistet wurde. Bereits im Jahre 2011 entwickelte Italien allerdings ei-
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nen ersten Notaufnahmeplan, mit dem zunächst 26.000 Plätze bereitgestellt 

wurden (vgl. AA vom 21.01.2013 an OVG Sachsen-Anhalt; UNHCR, a.a.O., S. 

10 ff.); zugleich wurden im SPRAR-System die zur Verfügung stehenden Plät-

ze aufgestockt, wobei es sich dabei allerdings teilweise auch um „Umwid-

mungen“ gehandelt haben könnte (vgl. SFH, a.a.O., S. 22). Auch werden auf-

grund einer Anordnung des Innenministeriums bis zum Jahre 2016 die Unter-

bringungskapazitäten um weitere Plätze in der Größenordnung von 16.000 

erhöht  (vgl. SFH, a.a.O., S. 22; auch CIR und ECRE, a.a.O., S. 42, 44 f. und 

47). Schließlich sollen durch ein neues Informationssystem „Vestanet“ die 

Verfahrensabläufe verbessert werden mit dem Ziel einer spürbaren Verkür-

zung der Verfahren, insbesondere einer Optimierung der Verteilungen und 

Zuweisungen (SFH, a.a.O., S. 12). Diese Entwicklungen werden von UNHCR 

insgesamt positiv beurteilt mit der Folge, dass dieser sich nicht gegen Über-

stellungen von Asylbewerbern an Italien ausgesprochen hat (vgl. a.a.O., 

S. 17; vgl. auch dessen Ergänzende Informationen vom März 2014). Dass 

heute ein offenkundiges Missverhältnis zwischen dem Unterkunftsbedarf und 

den zur Verfügung stehenden Kapazitäten bestehen könnte, lässt sich ausrei-

chend belastbar den verwerteten Erkenntnismitteln nicht entnehmen. Insbe-

sondere lässt sich aus der Stellungnahme von UNHCR nicht folgern, dass 

heute die nach wie vor bestehenden Engpässe, die aber allenfalls regionalen 

Charakter haben (vgl. UNHCR, a.a.O., S. 12 f.), dazu führen würden und 

könnten, dass Asylbewerber in signifikanter Zahl und typischerweise der Ob-

dachlosigkeit überlassen wären. Auch der Stellungnahme der Schweizeri-

schen Flüchtlingshilfe (vgl. S. 13 ff.; vgl. auch CIR und ECRE, a.a.O., S. 24 f.) 

lässt sich nicht entnehmen, dass Obdachlosigkeit von Asylbewerbern gewis-

sermaßen an der Tagesordnung wäre und eine charakteristische Erschei-

nungsform ausmachen würde. Wenn dort auf ein im Mai 2013 geführtes Inter-

view Bezug genommen wird (a.a.O., S. 41), wonach es bei Rückkehrern „rela-

tiv häufig“ passiere, dass sie auf der Straße landeten, so ist dieses vor dem 

Hintergrund der vorgenannten Erkenntnismittel weder nach Quantität noch 

nach der regionalen Zuordnung hinreichend aussagekräftig und belastbar. Die 

Tatsache, dass solches andererseits nicht ausgeschlossen ist und die Betrof-

fenen ggf. zeitweise in Notunterkünften (namentlich von Kirchen und Nichtre-

gierungsorganisationen) unterkommen müssen (vgl. auch SFH, a.a.O., S. 15 
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ff., 33 ff.), begründet keine systemischen Mängel nach dem Verständnis des 

Europäischen Gerichtshofs, und zwar auch dann nicht, wenn man in Rech-

nung stellt, dass nach den verwerteten Erkenntnismitteln zumindest in Rom 

und Mailand Obdachlosigkeit bzw. das Leben in verlassenen oder besetzten 

Häusern ein nicht mehr zu übersehendes allgemeines Phänomen ausmacht 

(vgl. zu den Verhältnissen in Rom, Florenz und Mailand SFH, a.a.O., S. 36 

ff.), wobei es sich dabei wohl überwiegend um international schutzberechtige 

Personen, aber auch solche, die sich zu keinem Zeitpunkt in einem Asylver-

fahren befunden hatten, handeln dürfte. In diesem Zusammenhang darf auch 

nicht außer Acht gelassen werden, dass beispielsweise festgestellte Fälle von 

Obdachlosigkeit und völlig unzureichende Wohnverhältnisse nicht allein dem 

italienischen Asylsystem zugerechnet werden dürfen. CIR und ECRE (a.a.O., 

S. 42) weisen darauf hin, dass auch immer wieder eine nicht unerhebliche 

Zahl von Personen, die im Land verteilt wurden, schlicht untergetaucht sind 

und unauffindbar waren und dadurch zu den festgestellten Missständen bei-

tragen. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass gerade die Mas-

sierung in den Großstädten, wie Rom und Mailand, monokausal dem italieni-

schen Asylsystem zur Last gelegt werden kann, und nicht vielmehr auch von 

den dort lebenden Personen - aus welchen Gründen auch immer - bewusst 

die Entscheidung getroffen wird, in den Großstädten zu verbleiben oder über-

haupt erst dorthin zu gehen.

Bei der inhaltlichen und qualitativen Bewertung des Asylsystems darf zudem 

nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben, dass der italienische Staat in der 

jüngsten Vergangenheit erhebliche Anstrengungen unternommen hat und 

auch weiter unternimmt, um die durch stark angestiegene Flüchtlingszahlen 

verursachten Mängel zu beheben (vgl. in diesem Sinne auch OVG NRW, Ur-

teil vom 07.03.2014 - 1 A 21/12.A - juris), die allerdings auch in nicht uner-

heblichem Maße darauf beruhten, dass der italienische Staat nicht rechtzeitig 

und angemessen den Herausforderungen entgegengetreten war.

Wenn jüngsten Presseberichten (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 11.04.2014) 

zu entnehmen ist, dass in diesem Frühjahr die Zahl der über das Mittelmeer 

ankommenden Flüchtling in Italien wieder erheblich angestiegen ist, kann mit 
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Rücksicht auf die in der Vergangenheit auch mit Hilfe der EU ins Werk ge-

setzten Reform- und Ausbaumaßnahmen daraus nicht abgeleitet werden, das 

italienische Asylsystem werde wieder, wie schon vor dem Jahre 2012 in ei-

nem solchen Maße überfordert sein, dass die Bejahung systemischer Mängel 

ernsthaft in Betracht gezogen werden müsste.

cc) Für sog. Dublin-Rückkehrer vermag UNHCR ebenfalls keine grundlegen-

den Unzulänglichkeiten zu erkennen, wobei er aber einschränkend darauf 

hinweist, dass bedingt durch die beschriebenen Engpässe solche Rückkehrer 

mitunter eine Reihe von Tagen in einer Aufnahmeeinrichtung auf dem Flugha-

fen verbringen müssen, die von Nichtregierungsorganisationen versorgt, somit 

eben nicht regelmäßig in die Obdachlosigkeit entlassen werden (vgl. UNHCR, 

a.a.O., S. 13). Auch CIR und ECRE (a.a.O., S. 42 ff.) beschreiben lediglich 

Unzulänglichkeiten, messen aber ausdrücklich diesen keinen das gesamte 

System negativ prägenden und dieses infrage stellenden Charakter bei. Mit-

unter kommt es allerdings zu Problemen deshalb, weil die nicht-staatlichen 

Organisationen, die die Rückkehrer auf den Flughäfen betreuen, nicht ausrei-

chend über deren Ankunft informiert wurden (SFH, a.a.O., S. 14). CIR und 

ECRE (a.a.O., S. 25) konstatieren aber auch hier Verbesserungen.

dd) Dass die relevante Teilgruppe der Familien mit Kindern, zu der der Kläger 

nicht rechnet, besonders nachteilig betroffen wäre, vermag der Senat nicht zu 

erkennen. SFH (a.a.O, S. 41) berichtet sogar, dass Mütter mit Kindern vor-

nehmlich durch kirchliche Stellen eher bevorzugt aufgenommen werden, es 

dann aber - bedingt durch die knappen Aufnahmekapazitäten - auch zu vorü-

bergehenden Familientrennungen kommen könne (vgl. auch UNHCR, a.a.O., 

S. 13, wonach Familien und andere besonders verletzliche Personen ver-

mehrt in den CARAs verblieben, aber jedenfalls untergebracht werden). 

Auch wenn kein förmliches System der Früherkennung besonders verletzli-

cher Personen in das italienische Asylsystem implementiert ist, so wird insge-

samt deren Behandlung als zufriedenstellend beschrieben (CIR und ECRE, 

a.a.O., S. 33).
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ee) Auch die Lage der Personen, die in Italien einen internationalen Schutz-

status zuerkannt bekommen haben, begründet noch keine systemischen 

Mängel. Die oben beschriebene rechtliche Situation dieses Personenkreises, 

die dadurch gekennzeichnet ist, dass dieser den italienischen Staatsbürgern 

umfassend gleichgestellt ist, bedingt aber faktisch, dass die Betroffenen, was 

Unterkunft und Erzielung des Lebensunterhalts betrifft, ein Stück weit auf sich 

selbst gestellt sind. Sie können teilweise (mit nicht unerheblichen Wartezei-

ten) im SPRAR-System unterkommen, wobei im Hinblick auf die betriebene 

Vermehrung von Unterkunftsplätzen hier eine Verbesserung eintreten wird. 

Zudem stellen die Gemeinden und Kirchen bzw. den Kirchen nahestehende 

Organisationen landesweit (Not-)Unterkünfte zur Verfügung (vgl. SFH, a.a.O., 

22, 27, 30). Auch wenn hier selbst Familien mit Kindern gelegentlich in Notun-

terkünften, Obdachloseneinrichtungen und Behelfssiedlungen unterkommen 

müssen und im Jahre 2012 rund 1700 international Schutzberechtigte (in 

Rom, Florenz und Mailand) in verlassenen bzw. besetzten Häusern lebten 

(vgl. UNHCR, a.a.O., S. 15; vgl. hierzu auch oben bb), davon gelegentlich 

auch Frauen, so kann insgesamt und landesweit gesehen nicht davon ausge-

gangen werden, dass jeder Asylbewerber bei einem Verweis auf das Asylsys-

tem Italiens im Falle der Anerkennung der Schutzberechtigung tatsächlich Ge-

fahr läuft, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt 

zu sein. Dies gilt auch in Ansehung der Tatsache, dass Italien kein mit dem in 

der Bundesrepublik bestehenden Sozialleistungssystem vergleichbares lan-

desweites Recht auf Fürsorgeleistungen kennt und hier nur im originären 

Kompetenzbereich der Regionen und Kommunen ein sehr unterschiedliches 

und in weiten Teilen von der jeweiligen Finanzkraft abhängiges Leistungsni-

veau besteht (SFH, a.a.O., S. 47 ff.). Es gibt nach allen verwerteten Erkennt-

nismitteln keinen Anhalt dafür, dass Asylbewerber von Einzelfällen abgesehen 

am Rande des Existenzminimums oder gar darunter leben müssten.  

Wenn die Situation psychisch Kranker (während des Asylverfahrens wie auch 

danach) als besonders prekär bezeichnet wird (vgl. SFH, a.a.O., S. 38), so 

bedarf es für den vorliegenden Fall keiner Entscheidung, ob insoweit ggf. re-

gelhaft ein nicht befriedigter Schutz- und Betreuungsbedarf besteht, da der 

Kläger nicht zu diesem Personenkreis rechnet. Im Übrigen ist der Zugang 
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zum staatlichen Gesundheitssystem auch tatsächlich im Wesentlichen ge-

währleistet, wenn es auch bei der Erlangung der sog. Gesundheitskarte gele-

gentlich zu Problemen kommt, bis eine offizielle Wohnanschrift sowie eine 

Steuernummer mitgeteilt werden kann; hier werden aber auch „virtuelle Ad-

ressen“ akzeptiert (vgl. SFH, a.a.O., S. 49 f.). SFH beschreibt in diesem Zu-

sammenhang eine unzureichende Informationslage der Flüchtlinge hinsicht-

lich der ihnen zustehenden Rechte; dieses Problem geht im Übrigen über den 

Aspekt der Gesundheitswesens hinaus und kann grundsätzlich alle Aspekte 

des Asylsystems betreffen (vgl. auch CIR und ECRE, a.a.O., S. 14, 50 und 

54).

Diese Einschätzung des Senats, wonach systemische Mängel im Asylsystem 

Italiens nicht festgestellt werden können, steht im Einklang mit den jüngsten 

Erkenntnissen der Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte (vgl. 

OVG NRW, Urteil vom 07.03.2014 - 1 A 21.12.A - juris; OVG Rheinl.-Pfalz, 

Urteil vom 21.02.2014 - 10 A 10656/13 - juris; OVG Sachsen-Anhalt, Be-

schluss vom 14.11.2013 - 4 L 44/13 - juris, Nieders.OVG Beschluss vom 

30.01.2014 - 4 LA 167/13 - juris; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 

17.10.2013 - OVG 3 S 40.13 - juris; VG Würzburg, Beschluss vom 21.03.2014 

- W 6 S 14.50007 - juris; VG Wiesbaden, Beschluss vom 06.03.2014 - 5 L 

246/14.WI.A - juris; VG Stuttgart, Urteil vom 28.02.2014 - A 12 K383/14 - ju-

ris; VG Ansbach, Beschluss vom 13.02.2014 - AN 2 S 14.30090 - juris; VG 

Saarland, Beschluss vom 27.01.2014 - 3 K 339/13 - juris; VG Oldenburg, Be-

schluss vom 21.01.2014 - 3 B 6802/13 - juris; VG Regensburg, Beschluss 

vom 18.12.2013 - RN 6 S 13.30720 - juris; VG Meiningen, Urteil vom 

26.06.2013 - 5 K 20096/13 Me - juris; VG Augsburg, Beschluss vom 

19.12.2012 - Au 6 E 12.30377 - juris; VG Düsseldorf, Beschluss vom 

07.09.2012 - 6 L 1480/12.A - juris; a.A. noch OVG NRW, Beschluss vom 

01.03.2012 - 1 B 234/12.A - juris; VG Gießen, Urteil vom 25.11.2013 - 1 K 

844/11.GI.A - juris; VG Schwerin, Beschluss vom 13.11.2013 - 3 B 315/13 As 

- juris; VG Frankfurt, Urteil vom 09.07.2013 - 7 K 560/11.F.A. - juris; VG Gel-

senkirchen, Beschluss vom 16.05.2013 - 5a L 547/13.A - juris; VG Köln, Be-

schluss vom 07.05.2013 - 20 L 613/13.A - juris). 



- 24 -

3. Sonstige zur Aufhebung der Abschiebungsanordnung vom 03.12.2012, die 

- anders als die Abschiebungsanordnung nach § 34a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 

§ 26a AsylVfG - keine Rückkehrentscheidung im Sinne der Richtlinie 

2008/115/EG vom 16.12.2008 darstellt (vgl. GK-AufenthG § 59 Rn. 268), füh-

rende Mängel sind nicht ersichtlich. Auch ist aufgrund des Vorbringens des 

Klägers nichts dafür ersichtlich, dass er aus ganz speziellen und nur ihn indi-

viduell betreffenden Gründen in Italien einer unmenschlichen Behandlung etc. 

ausgesetzt sein könnte oder dass man sich in Italien seiner ohne Prüfung des 

Asylgesuchs und unter Verstoß gegen das Refoulement-Verbot entledigen 

könnte, und deshalb eine  Rückführung nach Italien unzulässig wäre.

III.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO und § 83b 

AsylVfG. Gründe im Sinne des § 132 Abs. 2 VwGO, die die Zulassung der 

Revision rechtfertigen könnten, liegen nicht vor. Insbesondere liegt keine 

grundsätzliche Bedeutung vor, weil eine weitergehende Schutzwirkung des 

unionsrechtlichen Beschleunigungsgebots als sie der Senat für richtig und 

geboten hält, offensichtlich ausscheiden muss.

Rechtsmittelbelehrung

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten wer-

den.

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Schu-

bertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim, 

innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils einzulegen und inner-

halb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen.

Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil abweicht, 

oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
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Für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen 

sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbe-

vollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch 

die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Be-

vollmächtigte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt 

besitzen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 

gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit 

Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum 

Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 

gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 

VwGO bezeichneten Organisationen einschließlich der von ihnen gebildeten 

juristischen Personen gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Bevollmäch-

tigte zugelassen, jedoch nur in Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im 

Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten 

und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwärti-

gen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des 

Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten. Die 

in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Bevollmächtigten müssen durch Per-

sonen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. Ein Beteiligter, der nach 

Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3, 5 und 7 VwGO zur Vertretung berechtigt 

ist, kann sich selbst vertreten.

Funke-Kaiser Dr. Bauer Schiller


